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Frankfurt, 07. April 2009
Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. begrüßt Initiative zur Stärkung der Honorarberatung

Die im Rahmen der Veröffentlichung der Studie „Anforderungen an Finanzvermittler – Mehr Qualität, bessere Entscheidungen“ des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz öffentlich gestartete Diskussion über Honorarberatung in Deutschland wird vom FPSB Deutschland sehr begrüßt. Der FPSB Deutschland tritt seit über 10 Jahren für mehr Qualität und Transparenz in der Finanberatung und Finanzplanung ein. Als zentrales Element einer Qualitätsoffensive werden verbindliche Mindestqualifikationen beispielsweise auf der Ebene der DIN ISO-Norm 22222 Private Finanzplanung gefordert.
Im Zuge der Veröffentlichung und Diskussion der Studie „Anforderungen an Finanzvermittler – Mehr Qualität, bessere Entscheidungen“, welche im Auftrag  des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz erstellt wurde, ist die Qualität, Integrität und Transparenz von durch Finanzdienstleister erbrachten Beratungs- und Vermittlungs​leistungen in den Fokus der öffentlichen Diskussion und politischen Meinungsbildung getreten. Auf dieser Grundlage wurden in jüngster Zeit verschiedene Gesetzesvorstöße und  ‑ideen, wie z.B. die Verlängerung der Beraterhaftung bei Falschberatung von drei auf zehn Jahre, die Beweislastumkehr, Dokumentationspflichten bei der Anlageberatung, die Abschaff​ung des Investmentfondsprivilegs, die Klassifizierung geschlossener Beteiligungen als Wertpapiere und die Erhöhung und Normierung von Berater-Mindestqualifikationen diskutiert.

Die Förderung und Stärkung von Honorarberatung stellt eine der zentralen Empfehlungen des verschiedene Aspekte umfassenden Empfehlungskanons der Studie dar.

Konkret werden durch die Studienautoren nachfolgende Maßnahmen vorgeschlagen: 
1. eine öffentlichkeitswirksame Informationskampagne zur Vorteilhaftigkeit von Honorarberatung durch das Ministerium oder andere geeignete Akteure,

2. eine finanzielle Förderung von Honorarberatung durch öffentliche Zuschüsse und

3. die Prüfung der Schutzfähigkeit des Begriffes „Finanzberatung“.
Bei der Inanspruchnahme von Beratungs- und Vermittlungsleistungen bei Finanzdienst​leistern stehen sich im Markt Provisions- und Honorarmodelle sowie zahlreiche Mischformen gegenüber. Reine Honorarvergütungsmodelle sind hierbei qua definitione am besten geeignet, etwaige Principal Agent-Probleme und Interessenasymmetrien zwischen Kunde und Berater/Vermittler zu vermeiden. Es ist jedoch nicht gesagt, dass ein flächendeckendes Angebot an Honorarberatung bereits heute auch auf eine entsprechende Nachfrage stoßen würde. Vielmehr handelt es sich beim Thema Honorarberatung um einen langfristigen Entwicklungspfad, wobei Deutschland sich noch in der Startphase befindet. Marktstudien zeigen in Abhängigkeit von kundenseitigen Einkommens- und Vermögens​verhältnissen gemischte Ergebnisse hinsichtlich der Akzeptanz von Honorarberatungsmodellen und teilweise eine nur eingeschränkte Bereit​schaft zur Zahlung angemessener Stundenhonorare. 

Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. begrüßt die durch die Studie des Verbraucherschutzministeriums angestoßene Diskussion um Qualität und Transparenz im Finanzdienstleistungssektor und hat bereits damit begonnen, sich aktiv in den politischen Willensbildungsprozess einzubringen. Der FPSB Deutschland tritt seit seiner Gründung als Zertifizierungsorganisation für die Etablierung und Sicherstellung von Beratungsqualität auf hohem Niveau mittels national und inter​national anerkannter Zertifizierungsstandards ein. Neben den international anerkannten Zertifizierungen zum Certified Financial Planner (CFP®) im Bereich der Finanzplanung sowie des Certified Foundation and Estate Planner (CFEP®) im Bereich der Vermögensnachfolge​planung wurde in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Normung e.V. (DIN) und unter Einbringung des vorhandenen Fach- und Methodenwissens die Zertifizierung zum „DIN-geprüften privaten Finanzplaner“ gemäß DIN ISO 22222 etabliert. Der FPSB Deutschland hat hierbei maßgeblich bei der welt- und insbesondere deutschlandweiten Etablierung von Standards im Bereich der Finanzplanung und -beratung mitgewirkt und ist heute Prüf- und Begutachtungsstelle für „DIN-geprüfte private Finanzplaner“.

Der FPSB Deutschland begrüßt weiterhin die Vorstöße im Bereich der Honorarberatung und die damit einhergehenden Bemühungen zur Erhöhung von Beratungsqualität. Auf der Grund​lage des Berufsbildes, der Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung (GoF) und der Berufsgrundsätze des FPSB Deutschland gelten für CFP und CFEP bereits seit 1997 höchste verbindliche Qualitätsanforderungen, deren Durchsetzbarkeit bei Verstößen durch eine verbindliche Ehrengerichtsbarkeit gewährleistet wird. Finanz- und Erbschaftsplanung erfolgt damit immer im alleinigen Kundeninteresse. Durch die klare Trennung von Beratungs- und Vermittlungs​leistungen in Form von Finanzplanung und deren Umsetzung verhindern die für CFP und CFEP verbindlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung eine Kollision von Verbraucher- und Beraterinteressen bzw. einen durch die Studie des Bundesverbraucherschutz​ministeriums kritisierten vertriebsorientierten Produktverkauf unter dem Deckmantel vermeintlicher Finanzberatung. Hierbei stehen insbesondere die Berufs​grundsätze der Integrität, Objektivität und Neutralität im Vordergrund, da durch diese ein Höchstmaß an verbraucherorientierter Transparenz gewährleistet wird. Der  Verbraucher erlangt durch die klare Trennung von Beratungs- und Vermittlungsprozess ein adäquates Verständnis von Eigenständigkeit und Wertigkeit beider Prozessschritte sowie deren Vergütungskomponenten und -modalitäten. Der FPSB Deutschland vertritt daher die Auffassung, dass – solange Berufsgrundsätze und GoF im besten Kundeninteresse eingehalten werden – der Kunde auf Basis transparenter Entscheidungsgrundlagen die für ihn ideale Kombination der Inanspruchnahme von Beratungs- und Vermittlungsleistung auf Honorar- oder Provisionsbasis bzw. adäquater Mischformen frei wählen können sollte.

In Bezug auf die in Folge der Studie des Bundesverbraucherschutzministeriums angestoßene Diskussion um Mindestqualifikationen in der Finanzberatung tritt der FPSB Deutschland für eine ganzheitlich ausgerichtete und nicht auf einzelne Produktsparten limitierte Mindestqualifikation ein. Aufgrund der bereits heute bestehenden Vielzahl unterschiedlicher Qualifizierungsabschlüsse und -zertifizierungen sollten neue Mindeststandards auf etablierten, konsensbasierten und durch branchenweit anerkannte Normgebungs-Organisationen erstellten Richtlinien und Normen aufbauen. Die Zertifizierung als „DIN-geprüfter privater Finanzplaner“ gemäß DIN ISO 22222 erfüllt bereits heute alle vorgenannten Anforderungen. Der FPSB Deutschland wird sich daher aktiv in die Diskussion um Mindestqualifikationen im Finanzdienstleistungsbereich einbringen und sich für eine Anerkennung des „DIN-geprüften privaten Finanzplaners“ sowie aller höherwertigen Qualifikationen in Bezug auf die Erfüllung der noch zu definierenden Mindeststandards einsetzen. Parallel hierzu soll im Rahmen der Einflussnahme auf die politische Willen​sbildung und der Öffentlichkeitsarbeit durch den FPSB Deutschland die Positionierung der CFP- und CFEP-Zertifikate als deutlich über den Mindestqualifikationen angesiedelte und auf ganzheitliche Finanzberatung und -planung ausgerichtete Qualitätsstandards verstärkt positioniert werden. 

#  #  #

Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. als Zertifizierungsorganisation für CFP und CFEP in Deutschland erarbeitet die Standards für die finanzplanerische Beratung und deren Umsetzung, entwickelt und überprüft die Ausbildungsregeln, zertifiziert zum Certified Financial Planner sowie zum Certified Foundation and Estate Planner und führt ein über das Internet zugängliches Register aller deutschen CFP und CFEP. Gleichzeitig überwacht der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. die laufende Fort- und Weiterbildung der CFP und CFEP, welche Voraussetzung für die im 2-Jahres-Rhythmus stattfindende Re-Zertifizierung ist. Er fungiert weiterhin als Prüf- und Begutachtungsstelle für die Zertifizierung zum „DIN-geprüften privaten Finanzplaner“.

 

Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Mitglied im Financial Planning Standards Board Ltd., dem weltweiten Zusammenschluss aller nationalen CFP-Organisationen. 

Weitere Informationen erhältlich unter www.fpsb.de
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